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Sehr geehrter Herr Schulte-Frohlinde, I 

L '  3 --\ 
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\ , für Ihr Schreiben vom 29. April 2007 zum sorgereiht des nichtehelichen Vater6 

danke ich im ~ w f t r a ~ v o n . ~ r a u ~ t a a t s ~ i n i ~ t e r i n ' o r ~  Beate ~ e r k .  Zu Ihrem Schrdi- I 
', > 

ben möchte ich Folgendes bemerken: 

Es trifft zu, dass. nach gegenwärtiger Rechtslage ohne Zustimmu,ng der Mutter 
L 

, \eine Übertragung des sorge-hts auf den nichtehe~ichen~~ater des Kindes letzt; 

' lich nicht möglich is Wird keine Sorgeerklärung abgegeben oder kommt es zu 
:$& 

keiner ,gerichtlichen:fibertragung des Sorgerechts mit Zustimrrilung der Mutter auf 
I '  

den Vater, übt nach 9 1626a Abs. 2 BGB die elterliche Alleinsorge die Mutter,aus. 

Der Vater kann das Sorgerecht gegen den Willen der ~ ~ t t e r  nicht erlangen. Nach 

ganz herrschender Meinung gilt dies etwa auch dann, wenn die Eltern, mit dem 
- .  r- 

, Kind jahrelang'zusammengelebt haben. Das Bundesverfassungsgericht hat diese 

gesetzliche Regelung mit Urteil vom, 29. Januar 2003 (NJW 2003,955) für verfas- 
r 

suhgskonform erklärt; jedoch dem Gesetzgeber aufgegeben, . ,  die Entwicklung zu , 

beobachten, ob Eltern nichtehelicher Kinder, die mit dem Kind als Familie zusam- 
> 

: menleben, die Möglichkeit der Sorgeerkiärung genügend nutzen.' Die Aufforderung 

des Bundesverfassungsgerichts richtet sich an den Bundesgesetzgeber;. Dem , 
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Bayerischen Staatsministerium ddr Justiz ist im Einzelnen nicht bekannt, in wel- 
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